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Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 

 
Die Fasnachtsgesellschaft Mels möchte auch im Jahr 2010 den Zuschauern einen gelungenen Umzug prä-

sentieren. Dies können wir jedoch nur, wenn alle wieder so toll mitmachen wie in den vergangenen Jahren. 

Das entscheidende Datum für diese Fasnacht lautet: 

 

► 16. Februar 2010 ◄ 
 

 Besammlung:  13.00 Uhr beim Bahnhof Mels /Omag Parkplatz 

 Umzugsstart: 14.00 Uhr 

 
Damit der Melser Umzug ohne Probleme über die Bühne gehen kann, haben wir die wichtigsten Punkte für 

euch zusammengestellt. Das genaue Reglement über die Rahmenbedingungen der Gemeinde, zum 

Melser Fasnachtsumzug, kann unter www.mels.ch oder www.melserfasnacht.ch angeschaut werden. 

 

Wagenbaumaterialien: 

Das Ziel der Fasnachtsgesellschaft ist es, die Tradition des Fasnachtsumzuges weiterleben zu lassen. Des-

halb sind wir gerne bereit, den Teilnehmern des Umzuges gewisse Baumaterialien zur Verfügung zu stellen. 

In unserem Materiallager können z. B. Karton, Holzlatten, verschiedene Farben, Konfetti usw. bezogen 

werden.  
 

Materialausgabe: 

Erfolgt nach tel. Absprache mit dem Materialchef Maggion Roman (079 742 13 89), jeweils am Samstag-

morgen von Uhr 08.00 – 11.00. 

 

Umzugsregeln: 

Die Fasnacht ist zum feiern da. Damit wir aber unsere vom Fasnachtfieber weniger betroffenen Mitbürger 

nicht zu stark ärgern, sollten sich alle Teilnehmer an die folgenden Umzugsregeln halten: 

 
Es darf nur Konfetti ausgeworfen werden, alle anderen Materialien (z. B. Papierstreifen, Papierschnitzel, 

Sägemehl, Laub, Stroh, Erde, Sand, Styropor, Federn, usw.) sind verboten. Gruppen, die sich nicht daran 

halten, können für die Übernahme der Aufräumkosten herbeigezogen werden. 

Der Einsatz von Heugebläsen ist verboten! 

 

Die Umzugswagen sollten in der Grösse nicht übertrieben sein, da sonst Probleme beim befahren der Um-

zugsroute auftreten könnten. 

 

Die Fasnachtsgesellschaft schliesst für jeden Umzugswagen eine Haftpflichtversicherung ab. Diese Versi-

cherung gilt nur auf dem direkten Anfahrtsweg, während dem Umzug und dem direkten Heimweg. Die 
Fasnachtsgesellschaft lehnt jede Haftung für vorgängige oder später eingetretene Schäden ab. 

 



Barwagen: 

Die Barwagen, die nach dem Umzug auf dem Dorfplatz stehen, sind auf 5 Stück begrenzt worden. Die Aus-

wahl der Barwagen erfolgt von der FGM zusammen mit den Gemeindebehörden. Die Bewilligungskosten 

für einen Barwagen  belaufen sich auf Fr. 250.-- Die Barwagenbetreiber müssen ihre Anmeldung bis spä-

testens 31. Januar 2010 bei uns einreichen, ansonsten besteht keine Möglichkeit nach dem Umzug den 

Barwagen aufzustellen. Die Bewilligung muss selber auf der Gemeindekanzlei in Mels eingeholt werden. 

 

Die Bewilligung der Gemeinde und der Versicherungsnachweis müssen vor dem Umzug dem Umzugschef 

gezeigt werden. Wenn eines dieser beiden Dokumente nicht vorhanden ist, hat dieser Barwagen nach dem 

Umzug kein recht sein Ungetüm auf dem Dorfplatz abzustellen. 
Weitere Bestimmungen könnt ihr aus den Rahmenbedingungen der Gemeinde Mels entnehmen.  

 

 

 

Anmeldeschluss: 31. Januar 2010 alle Wagen / Gruppen 

 

 

  

Für weitere Fragen oder Vorschläge wendet euch bitte an den Umzugschef. Die Anmeldungen nimmt der 

Umzugschef gerne entgegen! 

 

 
 

 

Umzugs-Chef:      Materialverwalter: 
 

John Michael      Maggion Roman 

Grofstrasse 33      Kürschnengasse 4  

8887 Mels      8888 Heiligkreuz 
 

Natel:   079 770 00 70      Natel:   079 742 13 89 
 

 

 

 

 

 

Rahmenbedingungen der Gemeinde Mels ist auf www.mels.ch unter der Rubrik Onlineschalter abruf- und 

ausdruckbar. 

 
 

 

 

 

**********  NEU  ********** 
Ab sofort kann auch die Anmeldung Online auf unsere 

Homepage unter der Rubrik Umzug gemacht werden!!! 

www.melserfasnacht.ch   


